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\AI u s s 0 w nur bis 500 km. Angesichts der im Publi 
kum herrschenden noch weiter gehenden Vorstellung 
über die Dauer der Neuwertigkeit ist jede Grcnzz ic 
hunq dem Vorwurf der Willkür ausgesetzt. Diese Son 
dcrrcqclunq muß aber wegen des allqerneincn Scha 
denrisikos, das mit jeder KFZ-Benutzung verbunden 
ist, auf wenige Ausnahmetetbeständc beschränkt blei 
ben. Deshalb wird mit W·. Sc h m i d t eine Anwendung 
nur bis äußerst 1000 km für vertretbar gehalten. 

Abrecllnungsschellla - Zur Mehrwcl'lslcucr 

Sofern nicht ausnahmsweise die Voraussetzungen für 
eine Abrechnung auf Gebrauchswert- oder Neuprcisba 
sis vorliegen, kommt für die Abrechnung von Total 
schäden gemi:iß der oben [C, 1. b)] anqcstcllten Analyse 
der Kostenfaktoren regelmäßi.g folgendes Schema in 
Betracht: 

1. Wiederbeschaffunqspreis 
2. Kosten für die Untersuchung des Ersatzfahrzeugs 

durch einen Sachversti:indigen 
3. Zulassungskoslen 
4. Kosten einer Händlergarantie 
5. Kreditkosten 
6. Kosten für Besichligungsreisen, Uberführung, In 

serate, Verrnitt lunqsprovision u. a. 
Die Positionen zu 1. bis 3. fallen stets an, während 

die Positionen zu 4. bis Ö. nur unter besonderen Vor 
aussetzungen gerechtfert i~ t sincl, die der Gesdiäd igte 
dur legen und ggf. auch beweisen muß. Dazu lreten 
dünn noch die bekannten Folqcschätlen in Form von 
Nutzunqsauslall bzw. Miotwaqcnkosteu bis zur Wie 
derbeschaffung, bei Nutzfuhrzeuqen auch der Gewinn 
ausfall. 

Die Verwendunq dieses Schemas erscheint geeignet, 
eine schnelle und uerechte Abrechnung von Totalschä 
den zu gewährleisten. 
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Abschließend noch ein Wort über die Bedeutung der 
Mehrwertsteuer bei der Totalschadensabwidclunq: Die 
Mehrwertsteuer, die der Geschädigte mit dem Wieder 
beschaffungspreis an den Gebrauchtwagenhändler zu 
zahlen hat, ist ihm vom Schädiger zu erstatten, soweit 
er nicht zum Abzug der Vorsteuer berechtigt ist, was 
in der Reqcl nicht zutreffen wird. 

Um dieser Steuerbelastung zu entgehen, hat der Zen 
tralverband des Kraftfahrzeughandels Vertragsmuster 
ausgearbeitet, nach denen der Händler nur als Vermitt 
ler eines qebruuchten Fahrzeugs auftritt. Er wird da 
nach beauftraqt und ermächtigt, ein Pahrzeug im Na 
men und für Rechnung des Auftraggebers zu verkaufen. 
Für den Verkauf soll vertraglich eine feste untere 
Preisgrenze vorgesehen werden, die vom Händler nicht 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auf 
traggebers unterschritten werden darf. Der als Vermitt 
ler tätige Händler erhält als Provision entweder einen 
vorher lestgelegten Betrag oder einen bestimmten Pro 
zentsatz des Verkaufserlöses. Unter diesen Vorausset 
zungen wird nicht der gesamte Kaufpreis, sondern nur 
die Vermittlungsprovision des Händlers zur Mehrwert-' 
steuer herangezogen. Laut Pr essemelduuq=) wird die 
ses Ergebnis in einem Mehrwertsteuer-Erlaß des Bun 
desfinanzministeriums, der auch die steuerliche Behand 
lung beim Verkauf gebrculchter Kraftfahrzeuge erläu 
tert, anerkannt. 
Danach steht zu erwarten, daß im Interesse der Steu 

erersparnis sich in Zukunft der Umsatz von Gebraucht 
waqen in zunehmendem Muße nicht mehr in Form von 
Eiqenqcschäftcn des Händlers abwickelt, sondern auf 
dem Wege einer Vermittlerrolle des Händlers. 
Soweit Fahrzeuge nur vermittelt werden, würde dies 

zur Folqc haben, daß bei der Berechnung des Wieder 
bcsdieff unqspreises an die Stelle der I-ländlerspanne 
die Vermilllerprovision tritt. 

2.) FAZ VOIO 27.3. 1968 S. 13 

Ausnahme vom Kontrahierungszwang gern. § 5 Abs. 4 Nr. 3 lit. c PflVG 
nach echten Totalschäden? 

Von Ass. Dr. Robert. Sc h we i z e r I Planegg bei München 

I. 
Noch § 5 Abs. 4 Nr. 3 lit. c PflVG1) kann ein Ver 

sichcrunqsuntemchmcu (VU) einen Antrag auf Ab 
schluß eines Hattpl]ichtversicherungsvertrages ableh 
nen, wenn der Alltragsteiler bereits bei dem VU ver 
sichert war und das VU den Versichcruuqsvcrtrnq 
wegen PrJmienverzuges oder nach Eintritt eines Ver 
suhurunqsf alls (re<lll.swirksum) gekündigt hat. Der 
Versir her er braucht daher bspw. einen Anl raq nach 
dieser Norm nicht anzunehmen, wenn or nar h einein 
wi r tschaf l l ichcn Totelsehuden gern. § 15U VVG das 
Versichurunqsverhultn!s gekündigt h.it. -_ Wird das 
versicherte Fahrzeug dagl~gen völllq zerstört, fJibt § 5 
Abs. ·1 Nr. 3 lit. c seinem Wortlaut n.ich kein An 
nuluncvcrwciqcrunrjsrcdit: Mit der völligen Zerstö 
rung des Fuh rz cuqs füllt das versicherte lntur esse WCIj, 
eine Kund iquriq ist dahur nach allgemeiner Mcinunq"] 
grvenst,lI1dslos, und der Versicherer k.uin [o lq l irh den 
Antrag nicht mit der Begründung ablehnen, clall "der 
Antragsteller bereits bei dem Vcrsiche runqsuntcrneh 
men versichert IV,1r und dus Versithcrunqsuutcrnch 
mon den Vcrsicherunqsvcrtr.iq wegen Prui.ricnverzuqs 
oder n ach Eintritt eines Vc rsicherunqste l ls ~rechlswirl\ 
scrn) aehiindigt hat". 

Die VLJ finden sich deshalb in der n.r~~lc I damit ab, 
d.iß sie allcn lalls auf Umwegen dem .vunuhmczwanq 
entgehen können. Rechtsprachunq und Sclirifttum hu 
ben das Problem nodi nicht ausgetragen. 

Die f olqcndcn Ausfiihrungen versuchen nachzuwei 
sen, daß eine Gesetzesliicke vorliegt, die bereits nach 
gel tondem Recht durch All alogie in diesem Sinne aus 
zufüllen ist: 

Der Antrag auf Abschluß eines Haftpflichtverstehe 
runqsvcrtraqs darf auch ubqelchnt werden, wenn der 
Antrnqstcllcr bereits bei d.nn VU versichert war und 
dus VU dr.n Vcr s iclieruuqsvertraq nur deshalb nicht 
mehr wegen Prümiunvorzuqs oder nach Eintritt eines 
Vcr s ichcrunqsful ls lüindigt:n konnle, weil eine Kündi 
qutu] durch den Wegfdll des versicherten Interesses 
gegenstandslos geworden war. 

n. 
1. Eine Cosotzoslücko besteht"), wenn das Gesetz, 

qurncsscn elil seiner ciqcucn Absicht und immanenten 
Teleologie, un vo llstünd iq, ,11,,0 eruilnzllllgsbedürftig 
ist. Dr.r nicht im Gesetz gl;re9elte Fall muß also - in 
bf'zuU auf die für die Werlllllg rnilflgc!i)lichen Um 
stände - einem iru Gesetz f)er(;(jdten Full entsprechen. 
Mit anderen vvorten: J .dcr Rcdusordnunq ist der 
Ccrnchttqkc itsjjruudsatz immanent. Der Gerechtigkeits- 

I) § 5 Ahs.4 Nr. 3 lit.. c PilVG n. r. ontsprtdit wörtlich Art. Il 
§ :1 Ab.,. 2 lil. c DVO/I'IIVG 1~4(J (RGIlI 1910 I 61'1 fL). 

2) Val. S t i " f c I - W u S s 0 w , Kruft luhrv er si dier unq (6. Aufl.) 
§ 2 Anrn.21 mit weiteren Hiuwcisen. 

.) Vgl. L.l r c n z , Methodenlehre der Reditswls seuscnutt (1960) 
S. 273 H.; Ger ll( il n n , Grundlagen der Reduswisacnschalt (1950) 
S. 33 H. 



grundsatz verlangt, Gleichartiges gleich zu behandeln. 
Wenn daher das Gesetz einen Sachverhalt A in einer 
bestimmten Weise regelt. und ein - vom Gesetz nicht 
ausdrücklich anqcsprochcncr - Sachverhalt B nudi 
dem Prinzip der Gleichbchandlunq dus Glo icliartiqcn 
die nleiche rechtliche Wertunq Ior dert, so liegt nicht 
nur ein ruditspolit isclu-r "Fehler", sondern eine bereits 
de lege Jal a nusfüllunqsbcdü rftiqe Ccsc.tz eslückc vor. 
Das gilt selbst dunn, wenn die für clon Sadivcrh.ilt J\ 
aufgestellte Norm rcditsmcthodtsd: cino Ausnnhinc 
vorschritt darstell t. 

2. a) Die Ausführunqcn unter 1. auf das hier be 
sprochene Problern anqowund t. crqibt: 

§ 5 Abs. 4 Nr. 3 lit. c PfiVG qcht, soweit hier von 
Be d eul unq, von der Wertunq aus: die VU sollen nicht 
gezwungen werden, einen Vcrsicherunqsvr-rtraq abzu 
schließen, wenn ihnen auf Grund der schlechten Erfuh 
rungen mit ihrem ehcmaliqcn Versidicrunqsnchmcr 
(VN) das nutwendige Vertrauen zu ihm Ieh lt'']. 
Das notwendige Vertrauen fehlt dem Versicherer 

aber nicht erst auf Grund seiner Kündiquuq (die nach 
Totalschaden nicht mehr rochtswirksurn crk lürt werden 
kann). Die Kündiqunq ist für dun Vorsicherer - 
ebenso wie dann auch die Ablehnung des Antruqs auf 
Abschluß eines neuen Vers idicrunqs vurtr aqs - nur 
Ausdruck und Folge des Iehlcndon Vertrauens. Also 
besteht in bezug auf die für die Wertunq maßqcbl ichcu 
Umstände kein Unterschied, ob der Vcrsi drurcr qek ün 
digl hat oder ob er, obwohl ein Küudiqunqsqrund 
vorhanden w ar, nichl mehr kündiqcn konnte, weil eine 
Kündigung geg("nslündslos war. Folglich ist das Gesetz 
ergänzu ngs bcd ürflig. 
Wiederum anders ausgedrückt: Hat ein bekannt 

rücksichtsloser und oft betrunkener VN trotz Gegen 
verkehrs überholt und einen Frontulzuserumcnstoß 
verursacht, so fehlt dem Versicherer meist das für die 
Fortsetzunq des Vertrnqsverhältnissos crfordcrli ehe 
Vertrauou zum VN. Wurde der Wuqen bei dem Unfall 
nicht völlig zerstört, wird das VU daher in aller Reuel 
den Vcrtr aq kündigen und einen späteren Antr aq auf 
Abschluß eines ncuen Vcrsicherunqsvertraqes nach § 5 
Abs. 4 Nr. 3 lit. c PflVG ablehnen. - Entstand bei 
sonst gleichem Sachvcrhult ccntcr Totalsehnden. so 
fehlt dem Versicherer nicht minder das für die Fort 
setzung vertraglicher Bcz.iehunqen orfo rde rl iche Ver 
trauen. Der maßquhlichc Umstand für die im Gesetz 
gelroffene Wertunq trifft also auch hier zu. Daß eine 
Kündigung nicht mehr erfolgen kann, ist unerheblich. 
Nach dem Prinzip der Gleichbehandlung des Gleich- 

- .'ertiuen muß man somit auch bcide Sachverhalte 
gleich behandeln. Folqlich liegt nicht nur ein rechts 
polilischer "Fehler", sonde-rn eine SChOI1 nach gelten 
dem Recht auslüllunqsbcdürf tiqe Gesetzeslücke, ein 
Redaktionsversehen, vor. 

b) Ein Bedenken besteht allerdinqs noch: 
Die Kündigung nach § 158 Abs. 2 VVG, § 4 Abs. 3 

AKB ist nur innerhalb eines Monats nuch dem maß 
gebenden Ereignis z ulassi q. Der Versicherer muß sich 
also, wenn kein echter Totalschaden entstand, alsbald 
darüber klar werden, ob er aus dem Verhallen des VN 
Rechte herleiten will oeler nicht. Hält eier Versicherer 
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diese Ubcrlcqunpsfrist nicht ein, kann er als m itte lbare 
Folge auch einen ncucn Anlrag nicht nach § 5 Abs. 4 
NI'. 3 lil. c ?f1VG ablchnon. Bei echten Totalschäden 
kann das VLf dagegen, w cnn man die hier vertretene 
Meinunq l>e .orzugl, einen noucn Autruq ablehnen, 
ohne daß e~ diese kurze Ubcrlequuqsfrist einhalten 
muß. Bei echten Totalschäden beqinnt eine Uber le 
gungsfrist somit praktisch erst mit der Stcl lunq des 
ncuen Anl raqs. 

Dieser Unltu schicd ist abur unwesentlich, Cl' verlangt 
also k o ino verschicdunc Buurtciluuq der beiden Such 
verheilte. Un w cscnl l ich ist der Unterschied schon des 
halb, weil Rechtsprechung und Lehre in einem rechts 
ähnlichen Filii, Iür den sie sti l lschwciqcnd auch eine 
Ccsutzcslückc bejahen, diuseru Umst and keine Bedeu 
tung bnimcsscn und darum - GJeichbewertung des 
Gleir-hart.iqen - auch bei § 5 PflVG auf diesen Um 
sland nicht ab(Jes!.elll werden darf. 
Nach § f A bs, 1 VVG kann sich der Versicherer auf 

eine vort-Inharte Leistungsfreiheit weqcn Verletzung 
bcst irnrntcr Obliegenheiten nur berufen, wenn er in 
nerhalb cinos Monats den Vertrag (rechtswirksam) 
kündiqt. Durn i t soll u. a. erreicht werden, daß der VN 
alsbald Klarheit erhält, ob der Versicherer aus dem 
Verstoß Rechte herleiten will oder nicht-). Da bei ech 
ten Totulschäden eine Kündigung geqenslanelslos ist, 
können in diese-n Fällen weder der Wortlaut noch - 
zum Teil - die ratio des § (j Abs. I S. 3 VVG erfüllt 
werden. Dennoch läß t man e inh el l iq''] zu, daß sich der 
Versicherer - ohne eine Kündigunqsfrist einzuhal 
ten -'auf seine Letstunqslreihcit beruft. Enlscheidet 
mun sich aber zu § 6 Abs. 1 VVG in diesem Sinne, 
kunn man bei der insoweit gleichen Problematik in § 5 
Abs, 4 PflVG nicht geuenteilig argumentieren. Der Un 
terschied in der Uberlegungsfrisl ist also unwesentlich. 

III. 
Die Gcsntzeslücke wird hier (in einem Gedanken 

gang mit der Peststellunq. ddß eine Gesetz stücke be 
steht) durch Aualoqie ausgefüllt. Andere Kriterien, wie 
die Natur der Selche, die man sonst qelegenLlich heran 
zieht, kommen nicht in Betracht. Der vom Gesetz über 
sehene Sachverhalt ist also dem im Gesetz geregelten, 
sachlich gl(ddnv ir tiqen Tatbestand sinngemäß entspre 
chend zu behandeln"]. 
Das bedeutet nach den Ausführungen unter II.: Der 

vorn Gesetz nicht ausdrücklich geregelte Ausnahmefall, 
daß der Vcrsichci unqsvcrtr aq nur deshalb nicht wegen 
Prümienverzuqs oder nach Eintritt eines Versiehe 
runqsf alls gekündigt worden konnte, weil eine Kündi 
gung gerJellstillldslos war, ist dem in § 5 Abs. 4 Nr. 3 
lit. c PflVG enlschiedencn Fall gleichwerlig. Fulglich 
haben auch in diesem Ausn ahmcfal l die VU das Recht, 
einen Antr aq auf Abschluß eines HaftpJlichtversiche 
rungsvertrages abzulehnen. 

.1) Fr 0 rn In, Krdflf1lhrzpug-P[lichlvt:rsicherllng und Ver s ich er unqs 
b •. dinqunq en l2. Auf l.) S.218. 
') Vgl. etwa BGII VersR 52. 81 Ir. (82 r. Sp.). 
"I Anscnau lidi OLG Cell" V.cr>lt 54, 453 Ir. mil~Zus.l. Anm. v. 

1I a i d in" e r V (' rs R 54, 55G. 
7) Vgl. La ren Z ae O S. 207 ff. 

Die Entstehung der Anz eigepflicht gemäß § 3 Nr. 7 PflVG und die Rechtsfolgen 
ihrer Verletzung nach Einführung des Direktanspruchs 

Von Volker B r i n g c z u , Hamburq 

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil entschied 
das AG Murburq ']. daß die Versäumunq der in § 3 
Nr. 7 S. J PflVG Iestqelcqtcn Anz ciqe l r ist den unm ittcl 
baren Anspruch des Coschädiqtcn gegen den Versiche 
rer nicht ausschließt, In der Praxis wird dagegen vor 
Gericht häufig vorgetragen, dem Versicherer fehle die 
Passivlegitimation, d. h. die Klage sei unbegründet, 

wenn der Goschädiqte den Direktanspruch geltend 
macht, eine Anzeiqe innerhalb von zwei Wochen aber 
nicht erstuttct halte. In den Gründen führl das AG 
weiter aus, daß die Verletzunq dieser Anzeigepflicht 
die Haftung des Versicherers auch nicht nadi § 3 Nr. 7 

1) Urteil vom 10.3.1967 (10 C 34/67) VersR 67, 847 


